
 
 

 

 Aussteller (Bezeichnung und Anschrift der steuerbegünstigten Einrichtung): 
 Klinikum St. Georg gGmbH, Delitzscher Str. 141, 04129 Leipzig  
 
 

 
 
 

 
 
Vereinfachter Spendennachweis  
für Spenden bis Euro 200 
 

zur Vorlage beim Finanzamt 
 
nur in Verbindung mit:  
der Buchungsbestätigung des Kreditinstitutes (Kontoauszug/ Lastschrifteinzugsbeleg 
oder der PC-Ausdruck beim Online-Banking)  
 
 
Wir sind wegen Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege, Jugendhilfe und 
Bildung nach dem letzten uns zugegangenen Freistellungsbescheid bzw. der Anlage 
zum Körperschaftsteuerbescheid des Finanzamtes Leipzig II, Steuer-Nr. 
231/124/00745, vom 06.05.2009 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuer-
gesetzes von der Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 des Gewerbesteuergesetzes 
von der Gewerbesteuer befreit. 
 
Es wird bestätigt, dass die Zuwendung nur zur Förderung der öffentlichen 
Gesundheitspflege, Jugendhilfe und Bildung verwendet wird. 
 
 
 
 
Auf diesem Wege möchten wir Ihnen ganz herzlich für  Ihre Spende danken! 
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